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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Leopoldstr. 175
Gemarkung Schwabing/Flurnr.814/0/Stadtbezirk12
Umnutzung von Büroflächen in büroähnliche Praxisflächen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom .22.07.2021, Az. 1.1-2021-2873-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 811 und Fl.Nr.: 815/1, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die  
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können sich über das Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540 informieren. 
Wenden Sie sich dazu bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-22236.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden. Die 
technischen und formalen Voraussetzungen zum elektroni-
schen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
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adresse klaus.bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
233-21546

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden. Die 
technischen und formalen Voraussetzungen zum elektroni-
schen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB).
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg-
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags-
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 26. Juli 2021 Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 21. Juli 2021 Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ickstattstr. 5 
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk:  Fl.Nr. 11576/0,  
Gemarkung Sektion VI, Bezirk 02
Neubau Rückgebäude: Wohngebäude mit Tiefgarage;  
Bestand Vordergebäude: Anbau Aufzug + Balkone, Nut-
zungsänderung EG Laden mit Wohnung zu TG-Zufahrt 
mit Wohnung, Teilung 2. OG 2 WE in 3 WE, Dachgeschos-
sausbau – TEKTUR zu 1.2-2018-3322-21 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 26.07.2021, Az. 602-1.202-2021-7628-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 11575; Fl.Nr. 11577; Fl.Nr. 11603 und  
Fl.Nr. 11604, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 220, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
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Straßenbenennung im 11. Stadtbezirk  
Milbertshofen – Am Hart

Beschluss vom:  04.02.2021

Hans-Jochen-Vogel-Platz

EDV-Schreibweise:  HANS-JOCHEN-VOGEL-PL

Straßenschlüsselnummer: 06796

Namenserläuterung:
Dr. Hans-Jochen Vogel, geb. 03.02.1926 in Göttingen, gest. 
26.07.2020 in München, deutscher Politiker, ehemaliger 
Münchner Oberbürgermeister.
Dr. Hans-Jochen Vogel studierte nach dem Abitur Rechtswis-
senschaften an der LMU München, promovierte 1950 an der 
Universität Marburg und absolvierte 1951 das zweite juristi-
sche Staatsexamen. 1952 wurde er Assessor im Bayerischen 
Justizministerium, später Justizbeamter in der Bayerischen 
Staatskanzlei. 1950 trat er in die SPD ein und bekleidete in 
seiner aktiven Zeit als Politiker zahlreiche Spitzenämter. Er 
war unter anderem Landesvorsitzender der SPD in Bayern, 
Bundestagsabgeordneter (ab 1972), Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau im Kabinett Brandt, 
später Bundesminister der Justiz im Kabinett Schmidt,  
Regierender Bürgermeister von Berlin, Vorsitzender der SPD-
Bundestagsfraktion, bei der Bundestagswahl 1983 Kanzler-
kandidat der SPD und von 1987 bis 1991 Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion.
Von 1960 bis 1972 war Dr. Hans-Jochen Vogel Oberbürger-
meister der Landeshauptstadt München. Er war maßgeblich 
an der Münchner Bewerbung für die Olympischen Sommer-
spiele 1972 beteiligt. Von 1966 bis 1972 war Vogel Vizepräsi-
dent der Olympia-Baugesellschaft und im selben Zeitraum  
Vizepräsident des Organisationskomitees für die Olympischen 
Sommerspiele 1972. Dr. Hans-Jochen Vogel erhielt zahlreiche 
internationale und nationale Auszeichnungen.

Verlauf:
Platz zwischen der Olympiahalle im Norden, des Olympia-
stadions im Westen und des Rudolf-Harbig-Weges im Süden.

© Kommunalreferat-GeodatenService

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstr. 2, Zi. 236 
während der üblichen Dienstzeiten (bitte vereinbaren Sie  

einen Termin unter strassennamen.kom@muenchen.de) bis 
einschließlich 03.09.2021 eingesehen werden.

München, 23. Juli 2021 Kommunalreferat
  GeodatenService

Straßenverlaufsänderung 
Stadtbezirk 11. Milbertshofen – Am Hart
Neuer Verlauf: Coubertinplatz

Platz südöstlich der Olympiahalle, zwischen Hans-Jochen-
Vogel-Platz, Lillian-Board-Weg und Luz-Long-Ufer. 

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstraße 2, eingese-
hen werden, Terminvereinbarung unter strassennamen.kom@
muenchen.de 

München, 26. Juli 2021 Kommunalreferat
  GeodatenService

Straßenverlaufsänderung 
Stadtbezirk 09. Neuhausen – Nymphenburg und
Stadtbezirk 11. Milbertshofen – Am Hart
Neuer Verlauf: Rudolf-Harbig-Weg

Weg von der Straßenbahnumkehrschleife an der Schwere-
Reiter-Straße/Ackermannstraße in nördlicher Richtung zum 
südlichen Teil des Hans-Jochen-Vogel-Platzes. 

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstraße 2, eingese-
hen werden, Terminvereinbarung unter strassennamen.kom@
muenchen.de 

München, 26. Juli 2021 Kommunalreferat
  GeodatenService
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Straßenverlaufsänderung
Stadtbezirk 14. Berg am Laim
Neuer Verlauf:  Gisela-Stein-Straße

Von der Helmut-Dietl-Straße nach Südosten zur Ludwig-
Jung-Straße, nordöstlich und parallel zur Rosenheimer Straße.

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstraße 2, eingese-
hen werden, Terminvereinbarung unter strassennamen.kom@
muenchen.de

 
München, 27. Juli 2021 Kommunalreferat
  GeodatenService

Straßenverlaufsänderung 
Stadtbezirk 14. Berg am Laim
Neuer Verlauf: Otto-Eckart-Platz

Platz nördlich der Ludwig-Jung-Straße, ca. 100 m östlich der 
Elisabeth-Bergner-Straße

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstraße 2, eingese-
hen werden, Terminvereinbarung unter strassennamen.kom@
muenchen.de 

München, 27. Juli 2021 Kommunalreferat
  GeodatenService

Bekanntmachung
über den Jahresabschluss  
des Wirtschaftsjahres 2019/2020  
des Eigenbetriebs Münchner Kammerspiele 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 
28. Juli 2021 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Münch-
ner Kammerspiele für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 
(01.09.2019 bis 31.08.2020) festgestellt und beschlossen,  
den Jahresfehlbetrag in Höhe von -408.356,50 € aus dem 
Verbrauch zweckgebundener Rücklagen auszugleichen.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele, München:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Münchner 
Kammerspiele, München, – bestehend aus der Bilanz zum 
31.08.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 01.09.2019 bis zum 31.08.2020 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Eigenbetriebs Münchner Kammerspiele, 
München, für das Geschäftsjahr vom 01.09.2019 bis zum 
31.08.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

 – entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-
sellschaft zum 31.08.2020 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 01.09.2019 bis zum 31.08.2020 und

 – vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft.  
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt  
hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht  
zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbe-
triebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in  
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-
me), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu  
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen  
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt  
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von  
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
 – identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 

beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche  
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

 – gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

 – beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden so-
wie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 – ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten  
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können  
jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 – beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden  
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

 – beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

 – führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-
wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
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der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 09. Dezember 2020

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez.  gez.

Hager Fehlauer
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbe triebs 
Münchner Kammerspiele liegen in der Zeit vom 16.08.2021 
bis 26.08.2021 (Mo – Fr) jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr, im  
Betriebsgebäude der Münch ner Kammer spiele, Falckenberg-
straße 2, 80539 Mün chen, Bühnenpforte, zur Einsicht aus.

München, 30. Juli 2021

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele 

gez. gez. gez.
Oliver Beckmann Barbara Mundel Andrea Gronemeyer
Kaufm. Werkleiter Intendantin Intendantin

Nachrichtliche Veröffentlichung der Überschreitung der 
7-Tage-Inzidenz von 25 Neuinfektionen mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen zu der Bekanntmachung vom 30.07.2021 
durch Veröffentlichung im Internet (www.muenchen.de/
corona), in Rundfunk und Presse im Amtsblatt der  
Landeshauptstadt München vom 10.August 2021. 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2947) und der 
Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (13. BayIfSMV) vom 5. Juni 2021 (BayMBl. 
2021 Nr. 384, BayRS 2126-1-17-G), zuletzt geändert durch 
die Verordnung zur Änderung der Dreizehnten Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom  
27. Juli 2021 (BayMBl. 2021 Nr. 516);
Bekanntmachung der Landeshauptstadt München hin-
sichtlich der Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von  
25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen

Die Landeshauptstadt München gibt gemäß § 1 Nr. 1 und 3 
der Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (13. BayIfSMV) vom 5. Juni 2021, zuletzt geändert
durch die Verordnung zur Änderung der Dreizehnten Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 27. Juli 
2021, als zuständige Kreisverwaltungsbehörde Folgendes 
amtlich bekannt:

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (sog. 
7-Tage-Inzidenz) hat im Stadtgebiet der Landeshauptstadt
München an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenz-
wert von 25 überschritten.
Ab dem 1. August 2021, 0.00 Uhr, gelten im Stadtgebiet 
München deshalb die in der 13. BayIfSMV festgelegten inzi-

denzabhängigen Regelungen für einen Inzidenzwert über 25.
Dies gilt solange, bis sich nach § 1 Nr. 1 oder Nr. 2 der 13. 
BayIfSMV eine Änderung des maßgeblichen Inzidenzbereichs 
ergibt, was die Landeshauptstadt München entsprechend
§ 1 Nr. 3 der 13. BayIfSMV amtlich bekannt machen wird. 

Die Entwicklung der Inzidenzzahlen wird täglich auf der 
Homepage der Landeshauptstadt München unter  
www.muenchen.de/corona veröffentlicht.

Hinweis:
Die jeweils einschlägigen inzidenzabhängigen Regelungen  
für die Unterschreitung anderer Schwellenwerte gelten trotz 
des Überschreitens einer 7-Tage-Inzidenz von 25 weiterhin
unverändert fort, sofern sich keine Verschärfungen bezüglich 
der maßgeblichen Regelungen für einen Inzidenzwert über  
25 ergeben.

München, 30. Juli 2021 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte,
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen
Themen. Die Mitarbeiter/innen stehen mit Rat und Hilfeleis-
tung zur Verfügung. Öffnungszeiten: Coronabedingt derzeit 
nur Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr; Telefon 22 23 24 oder 
Mail an stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshaupt-
stadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informatio-
nen unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkar-
ten der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen 
Stadtplan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben 
den interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen 
auch Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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